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Individuelles Gewinnstreben der 
Unternehmen führt nicht immerzu 

gesamtwirtschaftlich guten Markt
ergebnissen. Um zu verhindern, daß 
Unternehmen durch vertragliche 
Vereinbarungen, Beschlüsse oder 
Absprachen den marktwirtschaftli
chen Koordinationsmechanismus 
beeinträchtigen, verabschiedete der 
Deutsche Bundestag am 27. Juli 
1957 das Gesetz gegen Wettbe
werbsbeschränkungen (GWB), das 
zum 1. Januar 1958 in Kraft trat. 
Das Regelwerk gilt als „ordnungs
politisches Grundgesetz" der deut
schen Marktwirtschaft. Es schützt 
den Handlungsspielraum der In
dividuen vor bestimmten Ein
griffen anderer Marktteilnehmer 
und schafft zugleich Verhaltensre
geln für das wettbewerbliche 
Marktgeschehen.

Über acht Jahre ist unter Ludwig 
Erhard um das Gesetz gerungen 
worden. Den ersten Regierungs
entwurf brachte Ludwig Erhard 
1952 in den Bundestag ein. Seine 
Vorlage stieß sowohl in den eige
nen Reihen als auch bei den Inter
essenverbänden der deutschen 
W irtschaft {BDI und DIHT) auf mas
siven Widerstand. Im Mittelpunkt 
der Auseinandersetzungen über 
das Gesetz stand die Frage, ob 
Kartelle generell verboten werden 
sollten oder ob das GWB nur die 
mißbräuchliche Anwendung von 
Kartellen ahnden sollte. Ludwig 
Erhard setzte letztlich das Ver
botsprinzip durch, allerdings unter 
Inkaufnahme eines umfangreichen 
Ausnahmekatalogs. Fusionskon- 
trollvorschriften waren im GWB von 
1957 noch nicht enthalten. Weil 
damals Kartellfragen Im Vorder
grund der wettbewerbspolitischen 
Diskussion standen und weniger 
konzentrationspolitische Probleme, 
wird das GWB seitdem auch Kar
tellgesetz genannt.

Bis heute hat es fünf Kartellno
vellen gegeben. Dabei kommt der 
zweiten Novelle im Jahre 1973 ein 
besonderer Stellenwert zu. Sie 
führte zu einem Wechsel des w ett
bewerbspolitischen Leitbilds (von 
vollkommener Konkurrenz zu funk
tionsfähigem Wettbewerb) und er
weiterte das GWB um Regelungen
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für eine Zusammenschlußkontrolle. 
Bei der derzeit diskutierten sech
sten Novellierung des GWB geht es 
erneut um die wettbewerbspoliti
sche Grundkonzeption. Im Vorder
grund der Reformdiskussion steht 
neben der Modernisierung des Ge
setzes die Anpassung an das eu
ropäische Wettbewerbsrecht. Eine 
Harmonisierung ließe sich ent
weder durch eine Angleichung 
nicht übereinstimmender Rechts
vorschriften oder durch eine voll
ständige Übernahme der europäi
schen Wettbewerbsbestimmungen, 
einschließlich der Rechtsauslegung 
und -anwendung sowie der institu
tionellen Regelungen, erreichen.

Von seiten deutscher Unterneh
men wird seit langem das Neben
einander von unterschiedlichen 
Wettbewerbsregeln in Europa kriti
siert. Sie versprechen sich von ei
ner Rechtsangleichung größere 
Rechtssicherheit und eine Beseiti
gung möglicher Wettbewerbs
nachteile infolge „strengerer deut
scher Vorschriften“ . Den Vorwurf 
einer Benachteiligung weist das 
Bundeskartellamt mit Bezugnahme 
auf den positiven Zusammenhang 
zwischen intensivem Wettbewerb 
auf den heimischen Märkten und 
der internationalen W ettbewerbs
fähigkeit deutscher Unternehmen 
zurück. Darüber hinaus werden 
durch das „Absinken des w ettbe
werblichen Schutzniveaus“ Nach

teile für die Verbraucher befürchtet, 
z.B. in Form von höheren Preisen 
und schlechteren Qualitäten.

Die Bundesregierung strebt an, 
die Reform noch in dieser Legisla
turperiode abzuschließen. Ende 
Juli 1997 hat Bundeswirtschaftsm i
nister Günter Rexrodt einen Refe
rentenentwurf in Bonn vorgelegt, 
der dem Kabinett noch in diesem 
Herbst zugeleitet werden soll. Die 
Novellierungsvorschläge führen zu 
einer Straffung und Bereinigung 
des GWB von überholten Vorschrif
ten. Zugleich wird eine teilweise 
Anpassung an das Gemeinschafts
recht angestrebt. Europäische Re
gelungen werden dort übernom
men, wo sie konkreter als das deut
sche Kartellrecht sind. So sollen 
z.B. in Zukunft Kartelle einem gene
rellen Verbot unterliegen, d.h., be
reits der Abschluß von Kartellver
trägen und nicht erst deren Prakti- 
zierung wird rechtswidrig. Wo sich 
das EU-Recht selbst noch im 
Reformprozeß befindet, wie etwa 
bei den vertikalen W ettbewerbsbe
schränkungen und der Fusions
kontrolle, werden Grundsätze und 
Prinzipien des GWB beibehalten.

Der jetzt vorliegende Entwurf er
teilt einer vollständigen Anglei
chung des deutschen Kartellrechts 
an das „Referenzmodell Europa“ 
auch insofern eine klare Absage, 
als das Bundeskartellamt als poli
tisch unabhängige Institution wei
terhin allein dem Wettbewerb ver
pflichtet bleibt. Gesamtwirtschaftli
chen Gesichtspunkten, wie etwa 
der Sicherung von Arbeitsplätzen, 
wird in einem getrennten Verfah
rensschritt -  Sondererlaubnis für 
Kartelle und Zusammenschlüsse 
durch den Bundeswirtschaftsm ini
ster - Rechnung getragen. Diese 
Vorgehensweise zeichnet sich ge
genüber dem einstufigen Verfahren 
der Europäischen Kommission 
durch größere Transparenz aus. 
Insgesamt stellt die angestrebte 
sechste Kartellnovelle also einen 
Kompromiß dar. Er bietet den 
Unternehmen zugleich größere 
Rechtssicherheit, ohne den Schutz 
des Wettbewerbs zu verringern und 
ohne das deutsche Kartellgesetz 
nach vierzig Jahren abzuschaffen.
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